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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Bezeichnung: Kabelgleitmittel GEL 1kg 
Art. Nr.: 4106010090098 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen: 
Kabelgleitmittel 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
e2 elektro GmbH, Theodor-Simoneit-Straße 2, 4160 Aigen-Schlägl, Österreich 
Tel.: +43 7281 80 200-0, Fax: +43 7281 80 200-10 
E-Mail: office@e2.at, Homepage: www.e2.at 
 

E-Mail der sachkundigen Person, die für dieses Sicherheitsdatenblatt zuständig ist: 
office@e2.at, stefan.lang@e2.at 
 

1.4 Notrufnummer 
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien 
NOTRUF Tel.: +43 1 406 43 43 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) 
Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Änderungen und 
Anpassungen) als nicht gefährlich eingestuft. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) 
Entfällt 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffe in Gehaltsprozenten >0,1%. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 
n.a. 
 

3.2 Gemische 
Das Produkt enthält gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden 
Änderungen und Anpassungen) keine für die Gesundheit oder Umwelt gefährlichen Substanzen in Mengen, welche die 
Erklärung deren Vorhandensein erforderlich machen würde. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen: 
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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Nach Hautkontakt: 
Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat aufsuchen. 
Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei anhaltenden Anzeichen / Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Siehe Abschnitt 11.1. Information über toxikologische Eigenschaften. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
n.a. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Material brennt nicht. Löschmittel verwenden, die zum Löschen des Umgebungsbrandes geeignet sind. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Kein inhärenter Bestandteil / inhärentes Merkmal in diesem Produkt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Es werden keine besonderen Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung erwartet. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Für ausreichende Belüftung sorgen 
Augenkontakt vermeiden 
Gegebenfalls Rutschgefahr beachten 
 

6.2  Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen. 
Mechanisch aufnehmen und gemäß Abschnitt 13 entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränke und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen aufbewahren. 
Das Produkt von ggf. unverträglichen Werkstoffen fernhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist. 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 
n.a. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Beim Umgang mit Chemikalien sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. 
 

Handschutz 
Schutzhandschuhe - empfehlenswert 
Hautschutz 
Übliche Arbeitsschutzkleidung 
Augenschutz 
Schutzbrille (EN166) – Bei Gefahr des Augenkontaktes 
Atemschutz 
Im Normalfall nicht erforderlich 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand flüssig, Gel 
Farbe weiß 
Geruch geruchlos 
Geruchsschwelle Nicht bestimmt 
pH-Wert 7 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt <-5°C 
Siedebeginn/Siedebereich >100°C 
Entzündlichkeit (Feststoff, Gas) Nicht bestimmt 
Explosive Eigenschaften Nicht bestimmt 
Oxidierende Eigenschaften Nicht bestimmt 
Flammpunkt Nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur Nicht bestimmt 
Untere Explosionsgrenze (UEG) Nicht bestimmt 
Obere Explosionsgrenze (OEG) Nicht bestimmt 
Dampfdruck Nicht bestimmt 
Dampfdichte Nicht bestimmt 
Relative Dichte 1,05 
Wasserlöslichkeit Vollständig 
Löslichkeit(en) ohne Wasser Nicht bestimmt 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur Nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur Nicht bestimmt 
Viskosität Nicht bestimmt 
 

9.2 Sonstige Angaben 
VOC (Richtlinie 2010/75/CE) 10,00 %    105,49g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen. 

10.2 Chemische Stabilität 
Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen abzusehen. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Keine besonderen. Die übliche Vorsicht bei chemischen Produkten ist allerdings zu wahren. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Angaben nicht vorhanden. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Angaben nicht vorhanden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Es sind keine Vorfälle von Gesundheitsschäden bekannt, die durch die Produktaussetzung verursacht wurden. Auf jeden Fall 
wird empfohlen, den Vorschriften der Industriehygiene genau Folge zu leisten. 

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
AKUTE TOXIZITÄT 
LC50 (Inhalativ) der Mischung: 
Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
LD50 (Oral) der Mischung: 
Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
LD50 (Dermal) der Mischung: 
Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
ÄTZ- / REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG / -REIZUNG 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
KEIMZELL-MUTAGENITÄT 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
KARZINOGENITÄT 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
REPRODUKTIONSTOXIZITÄT 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI EINMALIGER EXPOSITION 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
ASPIRATIONSGEFAHR 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
Angaben nicht vorhanden. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Angaben nicht vorhanden. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Angaben nicht vorhanden. 

12.4 Mobilität im Boden 
Angaben nicht vorhanden. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten >0,1%. 
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12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Angaben nicht vorhanden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes- und 
ggf. der lokalen Bestimmungen anvertraut werden. 
KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL 
Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für 
die Abfallwirtschaft zugeführt werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Das Produkt ist nicht gefährlich, gemäß den geltenden Vorschriften im Bereich des Straßentransportes von gefährlichen Gütern 
(A.D.R.), auf der Bahn (RID), auf dem Seeweg (IMDG Code) und mit Flugzeug (IATA). 

14.1 UN-Nummer 
Nicht anwendbar 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht anwendbar 

14.3 Transportgefahrenklassen 
Nicht anwendbar 

14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar 

14.5 Umweltgefahren 
Nicht anwendbar 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Angaben nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 
Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU: Keine 
 

Einschränkungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemäß dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006 
Keine 
Stoffe gemäß Kandidatenliste (Art. 59 REACH) 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine SVHC-Stoffe in Gehaltsprozenten größer als 0,1%. 
Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH) 
Keine 
Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe (EG)-Verordnung 649/2012: 
Keine 
Rotterdamer Übereinkommen-pflichtige Stoffe: 
Keine 
Stockholmer Übereinkommen-pflichtige Stoffe: 
Keine 
Vorsorgeuntersuchungen 
Angaben nicht vorhanden 
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Klassifizierung für Wassergefährdung in Deutschland (AwSV, vom 18. April 2017) 
WGK 1: Schwach wassergefährdend 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für das Gemisch und die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

ERKLÄRUNG: 
- ADR: Europäisches Übereinkommen über Straßenbeförderung gefährlicher Güter 
- CAS NUMBER: Nummer des Chemical Abstract Service 
- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzten Bevölkerung wirkungsvolle Konzentration 
- CE NUMBER: ESIS-Identifikationsnummer (Europäische Ablage existierender Stoffe) 
- CLP: EG-Verordnung 1272/2008 
- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Global harmonisiertes System zum Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
- IATA DGR: Regelung zur Beförderung gefährlicher Güter des Internationalen Luftbeförderungsverbandes 
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevölkerung 
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP 
- LC50: Tödliche Konzentration 50% 
- LD50: Tödliche Dosis 50% 
- OEL: berufsbedingter Aussetzungsgrad 
- PBT: Persistent bioakkumulierend und giftig nach REACH 
- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration 
- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau 
- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration 
- REACH: EG-Verordnung 1907/2006 
- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
- TLV: Schwellengrenzwert 
- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals überschritten werden. 
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze 
- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze 
- VOC: flüchtige organische Verbindung 
- vPvP: sehr persistent und sehr bioakkumulierend nach REACH 
- WGK: Wassergefährdungsklassen 
 

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE: 
1. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH) 
2. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP) 
3. Verordnung (EU) 790/2009 des Europäischen Parlaments (I Atp. CLP) 
4. Verordnung (EU) 2015/830 des Europäischen Parlaments 
5. Verordnung (EU) 286/2011 des Europäischen Parlaments (II Atp. CLP) 
6. Verordnung (EU) 618/2012 des Europäischen Parlaments (III Atp. CLP) 
7. Verordnung (EU) 487/2013 des Europäischen Parlaments (IV Atp. CLP) 
8. Verordnung (EU) 944/2013 des Europäischen Parlaments (V Atp. CLP) 
9. Verordnung (EU) 605/2014 des Europäischen Parlaments (VI Atp. CLP) 
10. Verordnung (EU) 2015/1221 des Europäischen Parlaments (VII Atp. CLP) 
11. Verordnung (EU) 2016/918 des Europäischen Parlaments (VIII Atp. CLP) 
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Verordnung (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Verordnung (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
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- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Webseite IFA GESTIS 
- Webseite ECHA-Agentur 
- Datenbank für SDB-Vorlagen für chemische Stoffe - Gesundheitsministerium und Instituto Superiore di Sanità (Italien)  
 
Erläuterung für den Benutzer: 
 

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. 
Sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. 
Der Benutzer muss sich über die Tauglichkeit und Vollständigkeit der Informationen, bezüglich des speziellen Gebrauches 
des Produktes, vergewissern. 
Da der Gebrauch des Produktes nicht direkt von uns kontrolliert wird, hat der Benutzer die Pflicht, unter eigener 
Verantwortung, die Gesetze und die geltenden Vorschriften, im Bereich der Hygiene und der Sicherheit, zu beachten. 
Haftung ausgeschlossen. 


